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Kleine Anfrage zur kurzfristigen schriftlichen Beantwortung
gemalR § 46 Abs. 2 GO LT
mit Antwort der Landesregierung

Anfrage der Abgeordneten Alexander Wille, Dr. Karl-Ludwig von Danwitz und Laura Hopmann
(CDU)

Antwort des Niedersachsischen Ministeriums fiir Umwelt, Energie und Klimaschutz namens der
Landesregierung

Der Nordamerikanische Signalkrebs in niedersdachsischen Gewdssern: Eine Bedrohung fiir
die Artenvielfalt, die GegenmaBnahmen erfordert?

Anfrage der Abgeordneten Alexander Wille, Dr. Karl-Ludwig von Danwitz und Laura Hopmann
(CDU), eingegangen am 14.02.2023 - Drs. 19/582
an die Staatskanzlei Ubersandt am 17.02.2023

Antwort des Niedersachsischen Ministeriums fiir Umwelt, Energie und Klimaschutz namens der
Landesregierung vom 24.02.2023

Vorbemerkung der Abgeordneten

Der Nordamerikanische Signalkrebs ist nach einem Bericht in der Celleschen Zeitung vom
18.01.2023 eine Art, die von der Européischen Union in die ,Liste invasiver gebietsfremder Arten von
unionsweiter Bedeutung®“ aufgenommen wurde. Diese Liste enthalt invasive Arten, die als Bedrohung
fir die Erhaltung der européischen Okosysteme und die Artenvielfalt gelten.

Von Juni bis Oktober 2022 wurden nach dem Bericht in der Celleschen Zeitung durch die ehrenamt-
lichen Helfer des Sportfischervereins Wolthausen 44 874 Nordamerikanische Signalkrebse in der
Ortze gefangen. Nach Aussage des Gewasserwarts des Sportfischervereins Wolthausen deutet
diese Zahl auf das Vorkommen von Millionen Nordamerikanischer Signalkrebse in der Ortze hin.

Vorbemerkung der Landesregierung

Gebietsfremde Arten, die beabsichtigt oder unabsichtlich durch den Menschen in Gebiete ausge-
bracht wurden, in denen sie natirlicherweise nicht vorkamen, kdnnen eine massive Gefahrdung der
naturlichen Biodiversitat darstellen, insbesondere, wenn sie invasiv sich stark ausbreiten und ge-
bietsheimische Arten verdrangen.

Der Erhalt und die Férderung der biologischen Vielfalt ist ein wesentliches gesellschaftliches Ziel und
zentraler Bestandteil internationaler und nationaler Vereinbarungen sowie von Richtlinien und Ver-
ordnungen der Europaischen Union.

Die Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 Uber die Pravention und das Management der Einbringung und
Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten regelt den Umgang mit invasiven Arten, vorrangig Uber
die Instrumentarien Pravention, Friherkennung und Management und dient damit dem Erhalt und
der Forderung der biologischen Vielfalt. Die ,Liste invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter
Bedeutung® der EU umfasst derzeit 88 Arten, darunter auch mehrere gebietsfremde Krebsarten.

Das Land Niedersachsen setzt in Zusammenarbeit und engem fachlichen Austausch mit dem Bund
und den anderen Bundeslandern die o. g. EU-Verordnung um.
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1.  In welchen niederséchsischen Fliissen kommt der Nordamerikanische Signalkrebs vor?

Der Signalkrebs ist in den niedersachsischen Fliel- und Stillgewassern weit verbreitet. GroRRere sich
selbst erhaltende Signalkrebsbesténde sind der niedersachsischen Fischereiverwaltung insbeson-
dere aus nachfolgenden FlieRgewassern bekannt:

Ortze, Siede/Speckenbach, Fuhse, llmenau, Neetzekanal, Schunter, DieBe und Nebenbéche, Vio-
lenbach/Else, Dute und Nette (Ruller Flut).

2. Wie groB sind schatzungsweise die Populationen des Nordamerikanischen Signalkreb-
ses in den niedersachsischen Fliissen, in denen die Spezies vorkommt, und wie groB ist
die jeweilige Bedrohung fiir die Erhaltung der dortigen Okosysteme und die Artenviel-
falt?

Die groften Vorkommen sind aktuell aus Ortze, Siede, Speckenbach, Neetzekanal, limenau, Fuhse,
Violenbach, Dite und Nette (Ruller Flut) bekannt. Es ist davon auszugehen, dass die jeweiligen Be-
standsgréRRen zwischen mehreren Tausend und deutlich mehr als 100 000 Tieren pro Vorkommen
liegen (Schatzwerte, teilweise auf bekannten Fangmengen beruhend).

In der Gewasserbiozdénose besetzen die Signalkrebse - wie auch die vor mehr als 100 Jahren ein-
gebirgerten und in Niedersachsen insbesondere in sommerwarmen Niederungsgewassern weit ver-
breiteten amerikanischen Kamberkrebse (Faxonius limosus) - heute die 6kologische Nische, die der
in Niedersachsen vorm Aussterben bedrohte einheimische Edelkrebs (Astacus astacus) nach dem
Erléschen der Bestande infolge der Krebspest in vielen Gewassern hinterlassen hat. Nach derzeiti-
gem Kenntnisstand liegen jedoch keine belastbaren Hinweise dafir vor, dass in vorgenannten Flief3-
gewassern von einer erheblichen Gefahrdung der Artenvielfalt und der Okosysteme durch die vor-
gefundenen Bestande an Signalkrebsen auszugehen ware. Demgegenuber lassen sich artenschutz-
fachliche Konflikte zwischen Signalkrebsen und anderen Arten nicht grundsétzlich ausschlie3en. In
Gewassern mit Vorkommen des heimischen Edelkrebses hingegen besteht weiterhin ein hohes Ge-
fahrdungspotenzial durch Ubertragung der Krebspest durch invasive Krebsarten.

3. Hatdie Landesregierung MaBnahmen zur Reduzierung der Zahl der Nordamerikanischen
Signalkrebse in niederséchsischen Fliissen und gegen seine weitere Ausbreitung ergrif-
fen, und wie wirksam sind diese MaBRnahmen?

Administrativ wirkt die Niedersachsische Landesregierung tatsachlichen Neuansiedlungen von Sig-
nalkrebsen in FlieR3- und Stillgewassern durch entsprechende Besatzverbote, die sich aus der Euro-
paischen Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 und Regelungen innerhalb der niedersachsischen Binnen-
fischereiordnung ergeben, entgegen.

Daruber hinaus férdert das Land Projekte zur Umsetzung von Malinahmen gegen invasive Arten
Uber eine Landesprioritatenliste ,Invasive Arten“. Die Umsetzung des Managements gemaR o. g.
EU-Verordnung fallt in die Zusténdigkeit der Unteren Naturschutzbehodrden, die entsprechende Pro-
jekte beim Niedersachsischen Landesbetrieb flir Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz anmel-
den und nach Priifung geférdert bekommen kdnnen. Zusatzlich ist allerdings auch § 40 e Abs. 2
BNatSchG zu beachten. Bei invasiven Arten, die dem Fischereirecht unterliegen, sind Management-
mafRnahmen im Einvernehmen mit den nach Landesrecht fiir Fischerei zustandigen Behoérden fest-
zulegen. In Niedersachsen unterliegen alle Krebse dem Fischereirecht und durfen daher nur vom
Fischereirechtsinhaber oder dessen Pachter gefangen werden.

Im Jahr 2022 wurde beispielsweise der Einbau einer Krebssperre zum Schutz von Edelkrebs-Vor-
kommen im Landkreis Osnabriick gefordert. Generell ist die Anlage von Krebssperren eine effektive
MaRnahme, um invasive Krebse bei der Wanderung in Oberlaufe zu hindern, die noch durch den
heimischen Edelkrebs besiedelt sind. Die konkrete Wirksamkeit derart geférderter Malinahmen lasst
sich allerdings erst nach einigen Jahren bewerten.
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Grundsatzlich vermag der Krebsfang mittels spezieller Fischereigerate (bekdderte Krebsreusen bzw.
Krebsteller) bei hinreichender Fischereiintensitat zwar die befischten Bestande deutlich zu reduzie-
ren, jedoch werden auch bei scharfer Befischung immer hinreichend invasive Krebse im Gewasser
verbleiben, sodass nach Aussetzen der Fischerei die Krebsbestande wieder schnell anwachsen wer-
den. Insbesondere in groRRen FlieRgewassern durften die damit fir das Land Niedersachsen einher-
gehenden langfristigen Kosten somit in keinem angemessenen Verhaltnis zum Nutzen der Beseiti-
gung stehen. Gemaf Europaischer Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 sind fiir eine Abwagung der In-
tensitat eines Managements weit verbreiteter invasiver Arten auch Kriterien wie Erfolgsaussichten,
Wirtschaftlichkeit oder Nachhaltigkeit hinsichtlich der Manahmenplanung und -durchfiihrung zu be-
ricksichtigen.

Nachhaltige Erfolge bei der Bekdmpfung der invasiven gebietsfremden Krebsarten sind grundsatzlich
nur dort zu erwarten, wo anhaltendes Eigeninteresse durch die fischereiliche Nutzung gegeben ist.
Da der Signalkrebs (wie auch andere ZehnfuRRkrebse) dem Fischereirecht unterliegt, wird die Redu-
zierung der Signalkrebse derzeit nahezu ausschlielich in Eigeninitiative von den Fischereiberech-
tigten durchgefiihrt. Wenn die Reusenfischerei auf Signalkrebse auch anderenorts so intensiv durch-
gefiihrt werden wiirde wie an Ortze und Siede, ist davon auszugehen, dass auch an anderen Ge-
wassern einer weiteren Ausbreitung vergleichbar erfolgreich entgegengewirkt werden kénnte.

(Verteilt am 28.02.2023)



	Drucksache 19/681
	Kleine Anfrage zur kurzfristigen schriftlichen Beantwortung

gemäß § 46 Abs. 2 GO LT

mit Antwort der Landesregierung
	Anfrage der Abgeordneten Alexander Wille, Dr. Karl-Ludwig von Danwitz und Laura Hopmann

(CDU)
	Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz namens der

Landesregierung
	Der Nordamerikanische Signalkrebs in niedersächsischen Gewässern: Eine Bedrohung für

die Artenvielfalt, die Gegenmaßnahmen erfordert?

